
Anlage II 
 
 

Satzung der Stadt Haan über die 
4. Änderung der Satzung über die 

Erhebung von Benutzungsgebühren 
für die Inanspruchnahme der Abwasseranlage 

-Abwassergebührensatzung- vom ……….. 
 
 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), der § 1, 2, 
4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) 
vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. 1969, S. 712)  und der §§ 53 c , 65 des Wassergesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25. Juni 1995 (GV. NRW. 1995, S. 926) in Verbindung mit der Entwässerungssatzung der 
Stadt Haan vom 19.12.1996 in ihren jeweils geltenden Fassungen hat der Rat der Stadt 
Haan  in seiner Sitzung am 13.12.2016 die nachstehende Satzung zur 4. Änderung der 
Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der 

Abwasseranlage vom 18.03.2013 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
§ 2 Abs. 6 erhält folgenden Wortlaut: 
 
 Die Kanalbenutzungsgebühr für Schmutzwasser beträgt: 
 
 a) für Kanalbenutzer (Normalgebühr) 2,20 Euro/m³ 
 b) für die beitragspflichtigen Mitglieder des Wasserverbandes  0,97 Euro/m³ 
 
 

§ 2 
 
§ 2a Abs. 5 erhält folgenden Wortlaut: 
 
 Die Kanalbenutzungsgebühr für Niederschlagswasser beträgt 0,67 Euro/m² 
 
 

§ 3 
 
§ 5 erhält folgende Neufassung: 
 
(1) Gebührenpflichtige sind  

 a) der Grundstückseigentümer bzw. wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, der 
Erbbauberechtigte; 

 b) der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebes; 
 c) der Nießbraucher oder derjenige der ansonsten zur Nutzung des 

Grundstücks dinglich berechtigt ist; 
 d) für die Schmutzwassergebühr auch die Mieter, sofern diese auf Grund der 

zwischen ihnen und der Stadtwerke Haan GmbH getroffenen vertraglichen 



Vereinbarungen in der Wasserrechnung zur Zahlung des Wassergeldes 
herangezogen werden; 

 e) der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenentwässerung. 

 Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Eigentümer vom Beginn des 

Monats an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung folgt. Für 
sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Eigentumsbzw. 
Nutzungswechsel hat der bisherige Gebührenpflichtige der Stadt innerhalb 
eines Monats nach der Rechtsänderung schriftlich mitzuteilen. 

 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Errechnung der Gebühren 

erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie der Stadt die erforderlichen Daten 
und Unterlagen zu überlassen. Sie haben ferner zu dulden, dass Beauftragte 
der Stadt das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlage festzustellen 
oder zu überprüfen. 

 
 

§ 4 
 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. 
 
 


